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- A m t l i c h e r   T e i l - 
 
Öffentliche Bekanntmachung von Satzun-

gen des Zweckverbandes JenaWasser 

 

Entwässerungssatzung des Zweckverban-

des JenaWasser  

 

Aufgrund des § 19 und 20 Abs. 2 Thüringer Ge-

meinde- und Landkreisordnung – Thüringer 

Kommunalordnung (ThürKO) – vom 28.Januar 

2003 (GVBl. 2003, 41) in der aktuellen Fassung 

und § 20 Abs. 2 des Gesetzes über die Kommu-

nale Gemeinschaftsarbeit vom 10. Oktober 

2001 (GVBl. 2001, 290) in der aktuellen Fas-

sung erlässt der Zweckverband die folgende am 

14. November 2022 beschlossene Neufassung 

der Entwässerungssatzung. 

 

Öffentliche Einrichtung 

 

(1) Der Zweckverband betreibt zur Abwasser-

beseitigung zwei selbständige öffentliche 

Einrichtungen, die Entwässerungseinrich-

tung und die Einrichtung der Fäkalschlam-

mentsorgung. 

 

(2) Die Entwässerungseinrichtung umfasst die 

leitungsgebundene Entwässerungsan-

lage. Die Fäkalschlammentsorgung um-

fasst alle technischen Anlagen und Anla-

genteile, die der Fäkalschlammbeseitigung 

sowie der Beseitigung des Abwassers aus 

abflusslosen Gruben dienen. Art und Um-

fang beider Einrichtungen bestimmt der 

Zweckverband. 

 

(3) Zur Entwässerungseinrichtung gehören 

Zentralkläranlagen sowie Kanäle und Son-

derbauwerke im Sinne von § 3 Abs. 1 die-

ser Satzung, soweit der Zweckverband 

oder seine Rechtsvorgänger sie zum 

Zweck der öffentlichen Abwasserbeseiti-

gung herstellen ließen oder übernommen 

haben. Satz 1 gilt für Grundstücksan-

schlüsse im Sinne von § 3 Abs. 1 dieser 

Satzung entsprechend, soweit sie in öf-

fentlichen Verkehrsflächen verlaufen und 

in Bezug auf die Zugehörigkeit zur Entwäs-

serungseinrichtung eine ausdrückliche Zu-

stimmung des Zweckverbandes oder sei-

ner Rechtsvorgänger gegeben ist. Im 

Übrigen gelten Grundstücksanschlüsse, 

die durch öffentliche Verkehrsflächen ver-

laufen und Grundstücksentwässerungsan-

lagen auch dann nicht als für die Entwäs-

serungseinrichtung gewidmet, wenn sie 

geeignet sind, die Abwässer mehr als ei-

nes Grundstücks abzuleiten. Zur Fä-

kalschlammentsorgungseinrichtung gehört 

insbesondere die Fäkalannahmestation. 

 

(4) Nicht zur Entwässerungseinrichtung gehö-

ren Sinkkästen und Niederschlagswas-

serabläufe inklusive Anschlusskanal ge-

mäß § 3 Abs. 2 dieser Satzung für den 

Straßeneinlauf öffentlicher Straßen, Wege 

und Plätze. 

 

5) Jegliche Eingriffe in die öffentlichen Ein-

richtungen ohne Genehmigung des 

Zweckverbandes oder seiner Beauftragten 

sind untersagt. 

 

 

§ 2 

Grundstücksbegriff - Grundstückseigentü-

mer 

 

(1) Grundstücke im Sinne dieser Satzung sind 

abgegrenzte Teile der Erdoberfläche, die 

im Bestandsverzeichnis eines Grundbuch-

blattes unter einer besonderen Nummer 

eingetragen sind.Im Ausnahmefall können 

mehrere Grundstücke im Sinne des 

Grundbuchrechtes ein Grundstück im 

Sinne dieser Satzung darstellen, wenn sie 

wegen verbindlicher planerischer Feststel-

lung oder tatsächlicher Geländeverhält-

nisse nur in dieser Form baulich oder ge-

werblich nutzbar sind, diese Grundstücke 

aneinander angrenzen und die Eigentums-

verhältnisse insoweit identisch sind.  

 

 

(2) Die Vorschriften dieser Satzung für die 

Grundstückseigentümer gelten auch für 

Erbbauberechtigte und Inhaber eines ding-

lichen Nutzungsrechtes im Sinne des Arti-

kels 233 § 4 des Einführungsgesetzes zum 

Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB). Von 

mehreren dinglich Berechtigten ist jeder 

berechtigt und verpflichtet; sie haften als 

Gesamtschuldner. § 2 Abs. 3 des Thürin-

ger Kommunalabgabengesetzes 

(ThürKAG) bleibt unberührt. 

 

§ 3 

Begriffsbestimmungen 

 

Im Sinne dieser Satzung haben die nachste-

henden Begriffe folgende Bedeutung: 

 

(1) Abflusslose Gruben sind Anlagen ohne 

Ab- oder Überlauf zur Sammlung des ge-

samten auf dem Grundstück anfallenden 

Schmutzwassers. Sie sind Bestandteil der 

Grundstücksentwässerungsanlagen. 
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Abscheider sind Anlagen zur (Vor-)Be-

handlung gewerblichen oder industriellen 

Abwassers, die dem Trennen von Stoffge-

mischen (Emulsionen, Suspensionen oder 

Aerosolen) mit dem Ziel dienen, die voll-

ständige Entfernung eines oder mehrerer 

Bestandteile des Stoffgemisches vor Ein-

leitung des Abwassers sicherzustellen. Sie 

sind Bestandteil der Grundstücksentwäs-

serungsanlagen. 

 

Abwasser ist das durch häuslichen, ge-

werblichen, landwirtschaftlichen oder 

sonstigen Gebrauch in seinen Eigenschaf-

ten veränderte Wasser und das bei Tro-

ckenwetter damit zusammen abfließende 

Wasser (Schmutzwasser) sowie das von 

Niederschlägen aus dem Bereich von be-

bauten oder befestigten Flächen gesam-

melt abfließende Wasser (Niederschlags-

wasser). Als Schmutzwasser gelten auch 

die aus Anlagen zum Behandeln, Lagern 

und Ablagern von Abfällen austretenden 

und gesammelten Flüssigkeiten und der 

aus Grundstückskläranlagen entnommene 

Fäkal-schlamm sowie der aus abflusslo-

sen Gruben entnommene Grubeninhalt. 

 

Abwasserbeseitigungskonzept ist die 

schriftliche Darstellung, wie das anfallende 

Abwasser im örtlichen Zuständigkeitsbe-

reich des Zweckverbands beseitigt werden 

soll (siehe § 48 Abs. 1 Satz 1 und 2 

ThürWG). Die Regelungen dieser Satzung 

mit Bezug zum Abwasserbeseitigungskon-

zept beziehen sich immer auf das aktuell 

gültige öffentlich bekanntgemachte Ab-

wasserbeseitigungskonzept. 

 

Anschlusskanal für den Straßeneinlauf 

ist die Verbindung zwischen dem Kanal 

und dem Straßeneinlauf (ohne den Stra-

ßenentwässerungsanschluss). 

 

Fäkalschlamm ist der Anteil des Schmutz-

wassers, der in der Grundstückskläranlage 

zurückgehalten wird und im Rahmen der 

öffentlichen Beseitigung in Zentralkläranla-

gen eingeleitet oder eingebracht wird. 

 

Grundstücksanschluss (Anschlusska-

nal) ist die Leitung vom Kanal bis zum 

Kontrollschacht an der Grundstücksgrenze 

bzw. soweit kein Kontrollschacht vorhan-

den ist, die Leitung vom Kanal bis zur 

Grundstücksgrenze. Bei mehreren hinter-

einander liegenden Grundstücken endet 

der Grundstücksanschluss am Schnitt-

punkt des Anschlusskanals mit der ersten 

Grundstücksgrenze unabhängig davon, ob 

auch ein oder mehrere hinter dem ersten 

Grundstück liegende Grundstücke über 

diese Leitung an die öffentliche Entwässe-

rungseinrichtung angeschlossen sind. 

 

Grundstücksentwässerungsanlagen 

sind alle Einrichtungen eines Grundstücks 

einschließlich des Kontrollschachts, die 

dem Sammeln, Behandeln und Ableiten 

des Abwassers dienen. 

 

Grundstückskläranlage ist eine Einrich-

tung, die dazu dient, die Schädlichkeit des 

Abwassers vor Einleitung zu vermindern 

oder zu beseitigen. Hierzu zählen insbe-

sondere Kleinkläranlagen im Sinne des § 2 

Nr. 2 Thüringer Wassergesetz (ThürWG) 

vom 28.05.2019 (GVBl. 2019, 74) in der je-

weils geltenden Fassung, zur Reinigung 

häuslichen Schmutzwassers. Sie sind Be-

standteil der Grundstücksentwässerungs-

anlagen. 

 

Kanäle sind Mischwasserkanäle, 

Schmutzwasserkanäle oder Regenwas-

serkanäle einschließlich Sonderbauwerke. 

Kanäle können als Freigefälleleitungen, 

Druckrohrleitungen bzw. Vakuumentwäs-

serungsleitungen ausgeführt sein. 

 

 Kontrollschächte (auch Revisions-

schächte oder Einstiegsschächte) sind 

Schachtbauwerke, welche der Überprü-

fung und Reinigung der Rohrleitungen die-

nen. Zudem werden über diese Schächte 

Richtungs-, Gefälle- und Dimensionsände-

rungen realisiert. 

 

Messschacht ist eine Einrichtung für die 

Messung des Abwasserabflusses oder die 

Entnahme von Abwasserproben. 

 

Mischwasserkanäle sind zur Aufnahme 

von Niederschlags- und Schmutzwasser 

bestimmt. 

Nebenanschlüsse sind zusätzliche 

Grundstücksanschlüsse oder Leitungen, 

die vom Grundstücksanschluss abzweigen 

und bis zur Grundstücksgrenze führen. 

 

Regenwasserkanäle dienen ausschließ-

lich der Aufnahme von Niederschlagswas-

ser. 

 

Reinigungsöffnungen sind Formstücke in 

Abwasserleitungen mit einer Öffnung zur 

Reinigung, Kontrolle und Prüfung. 
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Schmutzwasserkanäle dienen aus-

schließlich der Aufnahme von Schmutz-

wasser. 

 

Sinkkästen und Niederschlagswas-

serabläufe sind Bauteile der Straßenent-

wässerung, die der Sammlung und Ablei-

tung des anfallenden 

Niederschlagswassers in den Kanal die-

nen. 

 

Sonderbauwerke sind Schmutz- und Re-

genwasserpumpwerke, Regenrückhalte- 

und Regen- überlaufbecken, Düker und 

andere Bauwerke die dem überörtlichen 

Transport oder der Rück- haltung zum 

Zwecke der Schaffung schadloser Einlei-

tungen ins Gewässer dienen. 

 

Straßeneinläufe bestehen aus Sinkkästen 

und Niederschlagswasserabläufen öffentli-

cher Straßen, Wege und Plätze. 

 

Straßenentwässerungsanschlüsse sind 

die Anschlussstutzen am Kanal. 

 

Versickerungsanlagen sind die den 

Grundstückskläranlagen nachgeschalte-

ten Anlagen, mittels derer das Schmutz-

wasser gezielt in das Grundwasser einge-

leitet wird und Anlagen, die der 

Versickerung von Niederschlagswasser 

dienen. 

 

 Zentralkläranlage ist eine Anlage zur Rei-

nigung des in den Kanälen gesammelten 

Abwassers, des Fäkalschlamms und des 

Inhalts aus abflusslosen Gruben ein-

schließlich der Ableitung in Gewässer. 

 

(2) Im Sinne des § 11 der Beitrags- und Ge-

bührensatzung zur Entwässerungssatzung  

haben die nachstehenden Begriffe fol-

gende Bedeutung: 

 

 Unter Herstellung wird verstanden, wenn 

der Grundstücksanschluss für das Grund-

stück erstmals errichtet wird. Dazu gehö-

ren der Bau der Leitung selbst, die Herstel-

lung der sonst vorgesehenen Bestandteile 

und die Verbindung mit der Grundstück-

sentwässerungsanlage. Eine Herstellung 

liegt auch dann vor, wenn das Grundstück 

zu einem früheren Zeitpunkt bebaut war, 

aber der Anschluss wegen Abriss beseitigt 

wurde.  

 Unter einer Veränderung sind alle Maß-

nahmen zu verstehen, die die technische 

Umgestaltung eines bestehenden An-

schlusses zum Gegenstand haben. Von ei-

ner Veränderung ist daher dann auszuge-

hen, wenn Lage, Art, und Dimension des 

Anschlusses oder der Werkstoff geändert 

wird oder die Rohre an andere technische 

Gegebenheiten angepasst werden.  

 

Jeder Grundstücksanschluss unterliegt 

dem natürlichen Verschleiß, wenn dieser 

Zeitraum auch lang angesetzt ist. Im Rah-

men einer Erneuerung erfolgt deshalb die 

Wiederherstellung eines abgenutzten An-

schlusses. 

 

Die Beseitigung beinhaltet die Stilllegung, 

Unterbrechung und Entfernung des Grund-

stücksanschlusses oder Nebenanschlus-

ses.  

 

In Abgrenzung von der Herstellung, Erneu-

erung, Veränderung und Beseitigung um-

fasst die Unterhaltung alle Maßnahmen, 

die erforderlich sind, einen bestehenden 

Grundstücksanschluss ohne dessen Er-

neuerung, Veränderung oder Beseitigung 

weiterhin in einem gebrauchsfähigen Zu-

stand – ohne Verlängerung der Nutzungs-

dauer – zu halten. Es handelt sich also um 

punktuelle Reparaturen des Anschlusses 

oder die Beseitigung von Rohrbrüchen 

oder Wurzeleinwüchsen auf abgrenzbaren 

Leitungsabschnitten, wie z.B. der Verbau 

von „Inlinern“, Manschetten u.ä. 

 

§ 4 

Anschluss- und Benutzungsrecht 

 

(1) Jeder Grundstückseigentümer kann ver-

langen, dass sein Grundstück, das durch 

einen Kanal erschlossen ist, nach Maß-

gabe dieser Satzung an die öffentliche Ent-

wässerungsanlage angeschlossen wird. Er 

ist berechtigt, nach Maßgabe der §§ 15 bis 

16 Abwasser in die öffentliche Entwässe-

rungsanlage einzuleiten. Welche Grund-

stücke durch einen Kanal erschlossen wer-

den, bestimmt der Zweckverband. Der 

Grundstückseigentümer kann unbescha-

det weitergehender bundes- und landes-

rechtlicher Vorschriften nicht verlangen, 

dass neue Kanäle hergestellt oder beste-

hende Kanäle geändert werden. 
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(2) Grundstückseigentümer, auf deren Grund-

stück das dort anfallende Abwasser nicht 

in eine Entwässerungsanlage mit einer öf-

fentlichen Zentralkläranlage eingeleitet 

werden kann, sind zum Anschluss und zur 

Benutzung der öffentlichen Fäkalschlam-

mentsorgungseinrichtung berechtigt. Der 

Zweckverband übernimmt für diese Grund-

stückseigentümer die Fäkalschlammbesei-

tigung sowie die Beseitigung des Inhalts 

von abflusslosen Gruben. 

 

(3) Ein Anschluss- und Benutzungsrecht für 

die leitungsgebundene Entwässerungsan-

lage besteht nicht, solange eine Über-

nahme des Abwassers technisch, auf-

grund der Art, Menge oder 

Zusammensetzung oder wegen des unver-

hältnismäßig hohen Aufwandes nicht mög-

lich ist. 

 

Ein Anschluss- und Benutzungsrecht für 

die öffentliche Fäkalschlammentsorgungs-

einrichtung besteht nicht, solange eine 

Übernahme des Fäkalschlammes oder 

des Schmutzwassers aus abflusslosen 

Gruben technisch oder rechtlich nicht mög-

lich ist.   

 

(4) Unbeschadet des Absatzes 3 besteht ein 

Anschluss- und Benutzungsrecht nicht, so-

weit eine Versickerung oder anderweitige 

Beseitigung von Niederschlagswasser ord-

nungsgemäß möglich ist. Der Zweckver-

band kann hierzu Ausnahmen zulassen 

oder bestimmen, wenn die Ableitung von 

Niederschlagswasser aus betriebstechni-

schen Gründen erforderlich ist. 

 

§ 5 

Anschluss- und Benutzungszwang 

 

(1) Die zum Anschluss Berechtigten (§ 4 Abs. 

1) sind verpflichtet, bebaute und auch un-

bebaute Grundstücke, wenn dort Abwas-

ser anfällt, an die öffentliche Entwässe-

rungsanlage anzuschließen 

(Anschlusszwang). 

 

(2) Ein Anschlusszwang besteht nicht, wenn 

der Anschluss rechtlich oder tatsächlich 

unmöglich ist. Ein Grundstück gilt als be-

baut, wenn auf ihm bauliche Anlagen, bei 

deren Benutzung Abwasser anfallen kann, 

dauernd oder vorübergehend vorhanden 

sind. Das Gleiche gilt vor dem Ablauf von 

15 Jahren nach Inbetriebnahme einer 

Kleinkläranlage, welche die Anforderun-

gen nach Anhang 1 Buchstabe C Abs. 1 

der Verordnung über Anforderungen an 

das Einleiten von Abwasser in Gewässer 

(Abwasserverordnung - AbwV) vom 

17.06.2004 (BGBl. I S. 1108, 2625) in der 

jeweils geltenden Fassung, einhalten 

kann, wenn die Kleinkläranlage aufgrund 

einer behördlichen Anordnung errichtet 

wurde oder das Grundstück in den Teilen 

des Entsorgungsgebiets liegt, in denen 

das Abwasser nicht durch Abwasseranla-

gen des Zweckverbandes abgeleitet wer-

den soll. 

 

(3) Die zur Benutzung der öffentlichen Fä-

kalschlammbeseitigung Berechtigten sind 

verpflichtet, für ihre Grundstücke die öf-

fentliche Fäkalschlammentsorgungsein-

richtung zu benutzen. Zufahrt und Anlagen 

(Grundstückskläranlage, abflusslose 

Grube) sind so instand zu halten, dass die 

Abfuhr jederzeit ungehindert erfolgen 

kann. 

 

(4) Von Grundstücken, die an die öffentliche 

Entwässerungsanlage angeschlossen sind 

oder von denen der Fäkalschlamm bzw. 

bei abflusslosen Gruben der Grubeninhalt 

beseitigt wird, ist im Umfang des Benut-

zungsrechts Schmutzwasser und Nieder-

schlagswasser – soweit zulässig – in die 

öffentliche Entwässerungseinrichtung ein-

zuleiten und bei der Fäkalschlammbeseiti-

gung/Beseitigung des Grubeninhalts der 

Grundstückskläranlage/abflusslosen 

Grube zuzuführen (Benutzungszwang). 

Verpflichtet sind die Grundstückseigentü-

mer und alle Benutzer der Grundstücke. 

Sie haben auf Verlangen des Zweckver-

bandes die dafür erforderliche Überwa-

chung zu dulden. 

 

§ 6 

Befreiung vom Anschluss- und Benut-

zungszwang 

 

(1) Von der Verpflichtung zum Anschluss oder 

zur Benutzung wird auf Antrag ganz oder 

zum Teil befreit, wenn der Anschluss oder 

die Benutzung aus besonderen Gründen 

auch unter Berücksichtigung der Erforder-

nisse des Gemeinwohls nicht zumutbar ist. 

Der Antrag auf Befreiung ist unter Angabe 

der Gründe schriftlich beim Zweckverband 

einzureichen. 

 

(2) Die Befreiung kann befristet, unter Bedin-

gungen, Auflagen und Widerrufsvorbehalt 

erteilt werden. 
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§ 7 

Sondervereinbarungen 

 

(1) Ist der Grundstückseigentümer nicht zum 

Anschluss oder zur Benutzung berechtigt 

oder verpflichtet, so kann der Zweckver-

band durch Vereinbarung ein besonderes 

Benutzungsverhältnis begründen. 

 

(2) Für dieses Benutzungsverhältnis gelten 

die Bestimmungen dieser Satzung und der 

Beitrags- und Gebührensatzung entspre-

chend. Soweit es sachgerecht ist, kann die 

Sondervereinbarung auch abweichende 

Regelungen treffen. 

 

 

§ 8 

Grundstücksanschluss 

 

(1) Die Grundstücksanschlüsse werden, so-

weit sie nicht nach § 1 Bestandteil der Ent-

wässerungsanlage sind, vom Grundstück-

seigentümer hergestellt, erneuert, 

geändert, beseitigt und unterhalten; die §§ 

10 bis 12 gelten entsprechend. 

 

(2) Der Zweckverband bestimmt Zahl, Art, 

Nennweite und Führung der Grundstücks-

anschlüsse. Er bestimmt auch, wo und an 

welchen Kanal anzuschließen ist. Begrün-

dete Wünsche der Grundstückseigentü-

mer werden dabei nach Möglichkeit be-

rücksichtigt. 

 

(3) Für jedes Grundstück wird grundsätzlich 

ein Anschluss an einen Mischwasserkanal 

hergestellt. Liegt ein sog. Trennsystem 

vor, werden zwei Anschlüsse (Schmutz- 

und Regenwasseranschluss) hergestellt 

(Hauptanschluss). 

 

(4) Auf Antrag oder bei Bedarf können zusätz-

liche Grundstücksanschlüsse (Nebenan-

schlüsse) errichtet, oder vorhandene er-

neuert, geändert oder beseitigt werden, 

wenn dies zweckmäßig und technisch 

möglich ist. Die Kosten für die Herstellung, 

Erneuerung, Veränderung, Beseitigung 

oder Sanierung für die Nebenanschlüsse 

im öffentlichen Bereich hat der Anschluss-

berechtigte / Grundstückseigentümer zu 

tragen. 

 

(5)  Der Zweckverband kann den Anschluss 

mehrerer Grundstücke (gemeinsame 

Grundstücksentwässerungsanlage) an ei-

nen gemeinsamen Anschlusskanal zulas-

sen. Diese Ausnahme setzt voraus, dass 

das Recht auf Mitbenutzung durch Grund-

dienstbarkeit mit schuldrechtlicher Verein-

barung über die Regelung zur Unterhal-

tungspflicht gesichert ist. 

 

 

§ 9 

Grundstücksentwässerungsanlage 

 

(1) Soweit diese Satzung nichts anderes be-

stimmt, ist für jedes an eine der öffentli-

chen Entwässerungseinrichtungen ange-

schlossene bzw. anzuschließende 

Grundstück, eine Grundstücksentwässe-

rungsanlage nach den allgemein aner-

kannten Regeln der Technik herzustellen, 

zu erneuern, zu ändern, zu betreiben und 

zu unterhalten. 

 

(2) Die Grundstücksentwässerungsanlage ist 

unter Berücksichtigung der nachfolgenden 

Bestimmungen mit einer Grundstücksklär-

anlage oder einer abflusslosen Grube zu 

versehen, wenn das Abwasser keiner 

Zentralkläranlage zugeführt wird. 

 

Ist für ein Grundstück nach den Bestim-

mungen des Abwasserbeseitigungskon-

zeptes kein Anschluss an die Zentralklär-

anlage vorgesehen, ist auf dem 

Grundstück eine Kleinkläranlage mit Ab-

wasserbehandlung mindestens nach dem 

Stand der Technik (vollbiologische Klein-

kläranlage mit Abwasserbelüftung) herzu-

stellen und zu betreiben.  

 

Das gleiche gilt für neue Abwassereinlei-

tungen von bisher unbebauten Grundstü-

cken, für die nach den Bestimmungen des 

Abwasserbeseitigungskonzeptes ein An-

schluss an die Zentralkläranlage nicht in-

nerhalb der folgenden fünf Jahre vorgese-

hen ist. Erfolgt der Anschluss solcher 

Grundstücke an eine Zentralkläranlage 

nach den Festlegungen des Abwasserbe-

seitigungskonzepts innerhalb von fünf Jah-

ren, kann abweichend von Satz 2 eine 

Kleinkläranlage nach DIN EN 12566-1 i. V. 

m. DIN 4261 Teil 1 (Mehrkammerausfaul-

grube) errichtet werden, es sei denn, die 

Errichtung dieser Kleinkläranlage (nach 

DIN EN 12566-1 i. V. m. DIN 4261 Teil 1) 

ist aufgrund anderer Umstände nicht zu-

lässig. Maßgebend für die Bestimmung der 

Frist sind die Festlegungen des Abwasser-

beseitigungskonzepts zum Zeitpunkt der 

Errichtung der Grundstückskläranlage. 

 

Als Ersatz für baulich nicht intakte oder 

nicht funktionsfähige Kleinkläranlagen 
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können für bestehende Einleitungen als 

Übergangslösungen bis zum Anschluss an 

die Zentralkläranlage die Sanierung oder 

der Ersatzneubau der Anlagen nach 

pflichtgemäßem Ermessen gefordert wer-

den. 

 

 Entsprechen vorhandene Grundstücksent-

wässerungsanlagen, nicht oder nicht mehr 

den jeweils geltenden Bestimmungen, so 

hat der Grundstückseigentümer sie auf ei-

gene Kosten entsprechend anzupassen. 

Der Zweckverband kann die Anpassung 

innerhalb einer angemessenen Frist ver-

langen. 

 

(3) Die Grundstückskläranlage bzw. die ab-

flusslose Grube ist auf dem anzuschlie-

ßenden Grundstück so zu errichten, dass 

die Abfuhr jederzeit durch Entsorgungs-

fahrzeuge möglich ist. Der Zweckverband 

kann auf Antrag zulassen, dass mehrere 

Grundstücke eine Abwasservorbehand-

lung über eine gemeinsame Grundstücks-

kläranlage vornehmen. § 8 Abs. 5 Satz 2 

gilt entsprechend. 

 

Abflusslose Gruben und Grundstücksklär-

anlagen sind so zu errichten, dass sie je-

derzeit von Saugwagen mit einem zulässi-

gen Gesamtgewicht von mindestens 18 t 

über entsprechend befestigte Wege er-

reicht werden können und/oder eine Länge 

der für die Abwasserabfuhr auszulegen-

den Saugschläuche von möglichst 30 m 

nicht überschritten wird. 

 

(4) Soweit öffentliche Interessen oder sons-

tige Bestimmungen dem nicht entgegen-

stehen, können abflusslose Gruben nach 

DIN 1986-100 als Übergangslösung bis 

zum Anschluss des Grundstückes an die 

öffentliche Kanalisation errichtet werden. 

 

Soll der Anschluss eines Wohngrundstü-

ckes an die Kanalisation nach dem Abwas-

serbeseitigungskonzept innerhalb von ei-

nem Jahr erfolgen, kann die Errichtung 

einer abflusslosen Grube als Übergangslö-

sung zugelassen werden. Maßgebend für 

die Frist sind wiederum der Zeitpunkt der 

Errichtung/Erneuerung der abflusslosen 

Grube sowie die zu diesem Zeitpunkt gülti-

gen Festlegungen des Abwasserbeseiti-

gungskonzepts. 

 

Bei Grundstücken, die Erholungs- oder 

gärtnerischen Zwecken dienen, kann die 

Errichtung und Nutzung einer abflusslosen 

Grube dauerhaft zugelassen werden, so-

weit der Schmutzwasseranfall im Einzelfall 

15 Kubikmeter pro Jahr nicht übersteigt. 

 

Die übergangsweise Errichtung und Be-

treibung einer abflusslosen Grube kann 

zugelassen werden, soweit das Grund-

stück innerhalb von fünf Jahren an die öf-

fentliche Kanalisation angeschlossen wird 

und der Schmutzwasseranfall 20 Kubikme-

ter pro Jahr nicht übersteigt. Maßgebend 

für die Frist sind wiederum der Zeitpunkt 

der Errichtung/Erneuerung der abflusslo-

sen Grube sowie die zu diesem Zeitpunkt 

gültigen Festlegungen des Abwasserbe-

seitigungskonzepts. 

 

(5) Am Ende der Grundstücksentwässerungs-

anlage ist grundsätzlich ein begehbarer 

Kontrollschacht DN 1000 nach DIN 1986-

100 vorzusehen. Wenn das aufgrund der 

örtlichen Verhältnisse nicht möglich oder 

der Einbau eines Kontrollschachts unver-

hältnismäßig ist, ist in den Grundstücksan-

schluss eine Reinigungsöffnung einzu-

bauen, die geeignet ist, die 

Unterhaltungsmaßnahmen, wie Reini-

gung, Inspektion und Dichtheitsprüfung, 

durchzuführen. Der Zweckverband kann 

verlangen, dass anstelle oder zusätzlich 

zum Kontrollschacht ein Messschacht her-

zustellen ist. 

 

(6) Besteht zum Kanal kein natürliches Gefälle 

oder ist auf Grund der Ausführung des Ka-

nals als Druckrohrleitung ein Ablauf im 

freien Gefälle nicht möglich, so kann der 

Zweckverband vom Grundstückseigentü-

mer den Einbau und Betrieb einer Hebean-

lage bzw. einer geeigneten Abwasser-

pumpstation zur Entwässerung des 

Grundstückes verlangen, wenn ohne diese 

Anlage eine ordnungsgemäße Beseitigung 

der Abwässer bei einer den allgemein an-

erkannten Regeln der Technik entspre-

chenden Planung und Ausführung des Ka-

nalsystems nicht möglich ist oder mit 

einem nicht vertretbaren finanziellen Auf-

wand für den Zweckverband verbunden 

ist. 

 

(7) Gegen den Rückstau des Abwassers aus 

dem Kanal hat sich jeder Anschlussneh-

mer / Grundstückseigentümer selbst zu 

schützen. Die Rückstauebene ist die Höhe 

der Straßenmitte vor dem Grundstück an 

der Anschlussstelle, soweit nicht der 

Zweckverband nach seinem Ermessen 

eine andere Festlegung trifft. Bei Grund-

stücken, die der Überschwemmung durch 
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Gewässer ausgesetzt sind, kann der 

Zweckverband die Herstellung von Abläu-

fen unter dem höchsten Wasserstand (HQ 

100) dieser Gewässer verbieten.  

 

(8) Der Bau von Grundstücksentwässerungs-

anlagen sowie Arbeiten daran dürfen nur 

durch fachlich geeignete Unternehmen 

oder Personen ausgeführt werden. 

 

 

(9) Für Grundstücksentwässerungsanlagen 

kann der Zweckverband den Nachweis der 

Dichtheit verlangen. 

 

 

§ 10 

Zulassung der Grundstücksentwässerungs-

anlage  

 

(1) Bevor die Grundstücksentwässerungsan-

lage hergestellt, erneuert oder geändert 

wird, sind dem Zweckverband folgende 

Unterlagen einzureichen: 

 

a) Lageplan des zu entwässernden Grund-

stücks im Maßstab 1 : 1000 (Katasterplan). 

 

b) Entwässerungsplan nach DIN 1986-100 

(zweifach) mit Darstellung bzw. Angaben der 

- Grundstücksgrenzen sowie Baulasten 

und Grunddienstbarkeiten bei Nutzung 

fremder Grundstücke 

- vorhandenen und geplanten baulichen 

Anlagen wie Schächte, Abscheideran-

lagen, Grundstückskläranlagen, ab-

flusslose Gruben, Versickerungsanla-

gen und Brunnen, 

Niederschlagswassernutzungsanla-

gen, Abwasserhebeanlagen und/oder 

anderen Einrichtungen zur Rückstausi-

cherung 

- Lage, Nennweite (DN) und Gefälle der 

Grundleitungen außerhalb des Gebäu-

des, Schächte bzw. Inspektionsöffnun-

gen mit Angabe der Höhen (Sohl- und 

Schachtdeckelhöhen) sowie Gelände-

höhen 

- Schnittdarstellung der Grundstücksent-

wässerung (mit Höhenangaben Fertig-

fußboden im Erdgeschoss, bezogen 

auf Normalhöhennull (NHN) und Rück-

stauebene). 

 

c) Angaben über die Zusammensetzung des 

Abwassers, wenn Abwässer, die in ihrer 

Beschaffenheit erheblich vom häuslichen 

Schmutzwasser abweichen, zugeführt 

werden: 

- Betriebsbeschreibung mit Angaben 

zum Abwasser (für jeden Teilstrom ge-

trennt, falls unterschiedliche Teilströme 

von gewerblichem/industriellem Ab-

wasser anfallen), Darstellung der Be-

triebsabläufe, durch die das Abwasser 

entsteht; Beschreibung wodurch das 

Wasser verunreinigt wird und mit wel-

chen Stoffen es in Berührung kommt 

(Art, Menge und Verwendungszweck 

der Einsatzstoffe gegebenenfalls mit Si-

cherheitsdatenblättern); 

- Angabe des maximalen Schmutzwas-

servolumenstroms (l/s) und des durch-

schnittlichen Abwasservolumens je Tag 

(m³/d); 

-  Darstellung der Vorbehandlungsanla-

gen und Probeentnahmestellen für die 

Eigenüberwachung und die behördli-

che Überwachung im Entwässerungs-

plan. 

 

d) Bei notwendiger Abwasservorreinigung 

Angaben über Art und Bemessung der 

Grundstückskläranlage einschließlich der 

für die Anlage vorliegenden Zulassungsun-

terlagen. 

 

(2) Der Zweckverband prüft, ob die beabsich-

tigten Grundstücksentwässerungsanlagen 

den Bestimmungen dieser Satzung ent-

sprechen. Ist das der Fall, so erteilt der 

Zweckverband schriftlich seine Zustim-

mung und gibt eine Fertigung des einge-

reichten Entwässerungsplans mit Zustim-

mungsvermerk zurück. Die Zustimmung 

kann unter Bedingungen und Auflagen er-

teilt werden. Andernfalls setzt der Zweck-

verband unter Angabe der Mängel eine an-

gemessene Frist zur Berichtigung. Die 

geänderten Unterlagen sind sodann erneut 

einzureichen. 

 

(3) Mit der Herstellung, Erneuerung oder Än-

derung der Grundstücksentwässerungsan-

lagen darf erst nach schriftlicher Zustim-

mung des Zweckverbandes begonnen 

werden. Eine Genehmigungspflicht nach 

sonstigen, insbesondere nach straßen- 

und wasserrechtlichen Bestimmungen 

bleibt durch die Zustimmung unberührt. 

 

(4) Von den Bestimmungen der Absätze 1 bis 

3 Satz 1 kann der Zweckverband Ausnah-

men zulassen. 
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§ 11 

Herstellung und Prüfung der Grundstück-

sentwässerungsanlage 

 

(1) Der Grundstückseigentümer hat dem 

Zweckverband den Beginn der Herstel-

lung, der Erneuerung, der Änderung, der 

Ausführung größerer Unterhaltungsarbei-

ten oder der Beseitigung der Grundstück-

sentwässerungsanlage drei Tage vorher 

schriftlich anzuzeigen und gleichzeitig den 

ausführenden Unternehmer zu benennen. 

Muss wegen Gefahr im Verzug mit den Ar-

beiten sofort begonnen werden, so ist der 

Beginn unverzüglich anzuzeigen. 

 

(2) Der Zweckverband ist berechtigt, die Ar-

beiten zu überprüfen. Festgestellte Mängel 

sind innerhalb einer angemessenen Frist 

durch den Grundstückseigentümer zu be-

seitigen. Die Beseitigung der Mängel ist 

dem Zweckverband zur Nachprüfung an-

zuzeigen. 

 

(3) Der Zweckverband kann verlangen, dass 

die Grundstücksentwässerungsanlage nur 

mit seiner Zustimmung in Betrieb genom-

men wird. Die Zustimmung kann insbeson-

dere davon abhängig gemacht werden, 

dass seitens des vom Grundstückseigen-

tümer beauftragten fachlich geeigneten 

Unternehmens oder Person eine Bestäti-

gung über die Dichtigkeit und Funktionsfä-

higkeit der Anlage vorgelegt wird. 

 

(4) Die Zustimmung nach § 10 Abs. 3 und die 

Prüfung der Grundstücksentwässerungs-

anlage durch den Zweckverband befreien 

den Grundstückseigentümer, den Bau-

herrn, den ausführenden Unternehmer und 

den Planfertiger nicht von der Verantwor-

tung für die vorschriftsmäßige und fehler-

freie Planung und Ausführung der Anlage. 

 

 

§ 12 

Überwachung 

 

(1) Der Zweckverband ist befugt, die Grund-

stücksentwässerungsanlage jederzeit zu 

überprüfen, Abwasserproben zu entneh-

men und Messungen durchzuführen. Das-

selbe gilt für die Grundstücksanschlüsse 

und Messschächte, wenn der Zweckver-

band sie nicht selbst unterhält. Zu diesem 

Zweck sind dem Zweckverband und sei-

nen Beauftragten, die sich auf Verlangen 

auszuweisen haben, ungehindert Zugang 

zu allen Anlageteilen zu gewähren und die 

notwendigen Auskünfte zu erteilen. Der 

Grundstückseigentümer wird davon vorher 

möglichst verständigt; das gilt nicht für Pro-

beentnahmen und Abwassermessungen.  

 

(2) Das Betretungsrecht gilt ausdrücklich auch 

für die dem Zweckverband obliegenden 

Kontrollen der Wartung und des Betriebes 

von Grundstückskläranlagen nach § 52 

Abs. 2 ThürWG. 

 

(3) Der Zweckverband kann jederzeit verlan-

gen, dass die vom Grundstückseigentümer 

betriebenen und zu unterhaltenden Anla-

gen in einen Zustand gebracht werden, der 

Störungen anderer Einleiter, Beeinträchti-

gungen der öffentlichen Entwässerungs-

einrichtung und Gewässerverunreinigun-

gen ausschließt. Über die durchgeführten 

Untersuchungen und über die Mängelbe-

seitigung ist dem Zweckverband eine Be-

stätigung des damit beauftragten fachlich 

geeigneten Unternehmens oder Person 

vorzulegen.  

 

(4) Wird Abwasser, das in seiner Beschaffen-

heit erheblich vom häuslichen Schmutz-

wasser abweicht, zugeführt, kann der 

Zweckverband den Einbau und den Be-

trieb von Überwachungseinrichtungen 

und/oder Vorbehandlungsanlagen verlan-

gen. 

 

(5) Die Grundstückseigentümer haben Stö-

rungen und Schäden an den Grundstücks-

anschlüssen, Messschächten, Grund-

stücksentwässerungsanlagen, 

Überwachungseinrichtungen und etwaigen 

Vorbehandlungsanlagen unverzüglich 

dem Zweckverband anzuzeigen und sind 

verpflichtet, alle zur Prüfung der Grund-

stücksentwässerungsanlage geforderten 

Auskünfte zu erteilen und relevante Unter-

lagen vorzulegen. 

 

(6) Die Verpflichtungen nach den Absätzen 1 

bis 5 gelten auch für die Benutzer der 

Grundstücke. 

 

 

§ 13 

Stilllegung von Entwässerungsanlagen auf 

dem Grundstück 

 

(1) Abflusslose Gruben, Versickerungsanla-

gen und Abfluss- bzw. Ablaufleitungen 

zum Gewässer sind außer Betrieb zu set-

zen, sobald ein Grundstück an die öffentli-

che Entwässerungsanlage angeschlossen 

ist. Das gleiche gilt für Grundstückskläran-
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lagen, sobald die Abwässer einer Zentral-

kläranlage zugeführt werden; § 10 gilt sinn-

gemäß. 

 

(2) Sonstige Grundstücksentwässerungsanla-

gen sind, wenn sie den Bestimmungen der 

§§ 9 bis 11 nicht entsprechen, außer Be-

trieb zu setzen. 

 

 

§ 14 

Beseitigung des Inhalts von Grundstücks-

kläranlagen sowie von abflusslosen Gruben 

 

(1) Der Zweckverband oder der von ihm be-

auftragte Abfuhrunternehmer fährt den in 

den in Grundstückskläranlagen anfallen-

den Fäkalschlamm und den Inhalt der ab-

flusslosen Gruben bedarfsgerecht ab. Der 

Zweckverband bestimmt den genauen 

Zeitpunkt, zu dem die Durchführung der 

Beseitigung beabsichtigt ist. Ein Anspruch 

des Benutzers besteht insoweit nicht. Die 

Festlegung des Beseitigungstermins er-

folgt dabei unter Berücksichtigung der für 

die Anlagen geltenden Bestimmungen. Bei 

Notwendigkeit (erheblicher Unterbelastung 

oder Überbelastung der Anlage) kann ein 

späterer oder zusätzlicher Abfuhrtermin 

vereinbart werden. Der Zweckverband ent-

scheidet hierüber unter Berücksichtigung 

der betrieblichen Erfordernisse.  

 

(2) Die in Aussicht genommenen Termine 

werden mindestens zwei Wochen vorher 

mitgeteilt; sind sie allgemein festgelegt, so 

genügt die ortsübliche Bekanntmachung 

des Entsorgungsplanes.  

(3) Dem Zweckverband und seinen Beauftrag-

ten ist ungehinderter Zutritt zu den Grund-

stückskläranlagen und abflusslosen Gru-

ben zum Zweck der Abfuhr zu gewähren.  

 

(4) Der Inhalt der Grundstückskläranlagen 

und der abflusslosen Gruben geht mit der 

Abfuhr in das Eigentum des Zweckverban-

des über. Der Zweckverband ist nicht ver-

pflichtet, in diesen Stoffen nach verlorenen 

Gegenständen zu suchen oder suchen zu 

lassen. Werden darin Wertgegenstände 

gefunden, sind sie als Fundsache zu be-

handeln. 

 

 

§ 15 

Verbot des Einleitens, Einleitungsbedin-

gungen 

 

(1) In die Einrichtungen des Zweckverbandes 

dürfen grundsätzlich Stoffe nicht eingelei-

tet oder eingebracht werden, die 

 

- die dort beschäftigten Personen gefähr-

den oder deren Gesundheit beeinträch-

tigen, 

- die öffentliche Entwässerungseinrich-

tungen oder die angeschlossenen 

Grundstücke gefährden oder beschädi-

gen, 

- den Betrieb der Entwässerungeinrich-

tungen erschweren, behindern oder be-

einträchtigen, 

- die landwirtschaftliche, forstwirtschaftli-

che, landschaftsbauliche oder gärtneri-

sche Verwertung des Klärschlamms er-

schweren oder verhindern oder  

- sich sonst schädlich auf die Umwelt, 

insbesondere die Gewässer, auswir-

ken. 

 

(2) Dieses Verbot gilt insbesondere für 

 

1. feuergefährliche oder zerknallfähige 

Stoffe, wie Benzin, Benzol, Öle, 

2. flüssige Stoffe, die im Kanalnetz er-

härten können, wie Zement, Kunst-

harze, Teer, Fette, 

3. radioaktive Abwässer und Stoffe, so-

fern die in den gültigen Gesetzen vor-

geschriebenen Grenzwerte über-

schritten werden, 

4 Farbstoffe, soweit sie zu einer deutli-

chen Verfärbung des Abwassers in 

der Zentralkläranlage oder des Ge-

wässers führen, 

5. Abwasser und andere Stoffe, die 

schädliche Ausdünstungen, Gase 

oder Dämpfe verbreiten können, 

6. Grund- und Quellwasser, 

7. feste Stoffe, auch in zerkleinerter 

Form, die durch Ablagerung in den 

Kanälen den Abfluss behindern kön-

nen, wie Schutt, Asche, Sand, Kies, 

Faserstoffe, Feuchttücher, Pappe, 

Küchenabfälle, Schlachtabfälle, Tre-

ber, Hefe, 

8. Räumgut aus Leichtstoff- und Fett-

abscheidern, Jauche, Gülle, Abwasser 

aus Dunggruben und Tierhaltungen, Si-

lagegärsaft, Blut aus Schlächtereien, 

Molke, 
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9. Absetzgut, Schlämme und Suspensio-

nen aus Vorbehandlungsanlagen, 

Räumgut aus Grundstückskläranlagen, 

abflusslosen Gruben, unbeschadet der 

Regelungen zur Beseitigung der Klär-

schlämme, 

10. Stoffe oder Stoffgruppen, die wegen 

der Besorgung einer Giftigkeit, Langle-

bigkeit, Anreicherungsfähigkeit oder ei-

ner krebserzeugenden, fruchtschädi-

genden oder erbgutverändernden 

Wirkung als gefährlich zu bewerten 

sind, wie Schwermetalle, Cyanide, ha-

logenierte Kohlenwasserstoffe, Poly-

cyclische Aromaten, Phenole, 

11. infektiöse Stoffe und Abwasser aus In-

fektionsabteilungen von Krankenhäu-

sern und ähnlichen Einrichtungen, so-

weit nicht thermisch desinfiziert, 

12. Problemstoffe und –chemikalien ent-

haltendes Abwasser, z. B. solches mit 

Pflanzenschutz- und Holzschutzmitteln, 

Lösungsmitteln (z. B. Benzin, Farbver-

dünner), Medikamenten und pharma-

zeutischen Produkten, Beizmitteln, so-

weit die Grenzwerte nach Absatz 3 

überschritten werden, 

13. nicht neutralisiertes Kondensat aus 

gas- oder ölbefeuerten Brennwertkes-

seln mit einer Nennwertleistung über 

200 KW, 

14.  Abwasser, das im Rahmen von Fas-

sadenreinigungsarbeiten durch organo-

halogenhaltige bzw. aromatenhaltige 

Reinigungs- und Abbeizmittel belastet 

wurde, 

15. Stoffe aus Abfallzerkleinerern und 

Nassmüllpressen, 

16. sowie alle Stoffe, die nach dem Gesetz 

zur Förderung der Kreislaufwirtschaft 

und Sicherung der umweltverträglichen 

Beseitigung von Abfällen (Kreislaufwirt-

schaftsgesetz - KrWG) vom 24. Februar 

2012 (BGBl. I S. 212), in der jeweils gel-

tenden Fassung als Abfall ordnungsge-

mäß zu beseitigen oder zu verwerten 

sind. 

 

 

Ausgenommen sind 

 

a) unvermeidbare Spuren solcher 

Stoffe im Abwasser in der Art und 

in der Menge, wie sie auch im 

Abwasser aus Haushaltungen 

üblicherweise anzutreffen sind, 

 

b) Stoffe, die nicht vermieden oder 

in einer Vorbehandlungsanlage 

zurückgehalten werden können 

und deren Einleitung der Zweck-

verband zugelassen hat, 

 

c) Stoffe, die aufgrund einer Ge-

nehmigung nach § 58 Abs. 1 

Wasserhaushaltsgesetz (WHG) 

vom 31.07.2009 BGBl. I 2009, 

2585 in der jeweils gültigen Fas-

sung eingeleitet werden, soweit 

der Zweckverband keine Ein-

wendungen erhebt. 

 

(3) Die unter Absatz (1) definierten Schutz-

ziele gelten unter der Berücksichtigung 

der sonstigen Be-stimmungen der Sat-

zung als gewährleistet, wenn das Ab-

wasser die Grenzwerte der Tabelle 1 in 

den genannten Parametern nicht über-

schreitet. Eine Verdünnung der Abwäs-

ser zur Einhaltung der Grenzwerte ist 

unzulässig. Die Untersuchung erfolgt 

nach den Analyse- und Messverfahren 

nach Anlage 1 zu § 4 der AbwV in der 

jeweils gültigen Fassung. 

 

 Sofern die Indirekteinleitungen der was-

serbehördlichen Genehmigungspflicht 

nach § 58 Abs. 1 WHG unterliegen, gel-

ten etwaige verschärfende oder ergän-

zende Grenzwertfeststellungen an 

Stelle bzw. zusätzlich zu den Grenz-

werten der Tabelle 1. 
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Tabelle 1 

Parameter Grenzwert 

pH-Wert 6,5 – 10 

Temperatur 35° C 

Absetzbare Stoffe 10 ml/l 

abfiltrierbare Stoffe 2000 mg/l 

schwerflüchtige lipophile 

Stoffe 250 mg/l 

Kohlenwasserstoffindex 20 mg/l 

Leichtflüchtige halogenierte 

Kohlenwasserstoffe 

(LHKW) 0,5 mg/l 

Phenolindex, wasserdampf-

flüchtig 100 mg/l 

Summe BTEX 5 mg/l 

Ammonium-Stickstoff 100 mg/l 

Nitrit-Stickstoff 10 mg/l 

Stickstoff gesamt (Nges) 100 mg/l 

Fluorid 50 mg/l 

Chlor gesamt 0,5 mg/l 

Sulfid 1 mg/l 

Sulfat 600 mg/l 

Adsorbierbare organische 

Halogenverbindungen 

(AOX) 0,8 mg/l 

Quecksilber (Hg) 0,02 mg/l 

Cadmium (Cd) 0,2 mg/l 

Chrom (Cr) 0,5 mg/l 

Chrom-VI 0,2 mg/l 

Zinn (Sn) 2 mg/l 

Zink (Zn) 2 mg/l 

Nickel (Ni) 0,3 mg/l 

Blei (Pb) 0,5 mg/l 

Kupfer (Cu) 0,5 mg/l 

Arsen (As) 0,1 mg/l 

Cyanid, gesamt 20 mg/l 

Cyanid, leicht freisetzbar 0,2 mg/l 

Antimon (Sb) 1 mg/l 

Barium (Ba) 3 mg/l 

Cobalt (Co) 2 mg/l 

Vanadium (V) 4 mg/l 

PFT 0,15 μg/l 

PCB 0,003 mg/l 

PAK 0,002 mg/l 

Phosphor gesamt 50 mg/l 

 

Sofern in den Anhängen der Abwasserverord-

nung oder im wasserrechtlichen Bescheid der 

zuständigen Wasserbehörde einzelne höhere 

Werte zugelassen sind, kann der Zweckver-

band von den Grenzwerten nach Tabelle 1 

Ausnahmen zulassen, wenn die Schutzziele 

nach Abs. 1 nicht berührt werden. 

 

 

(4) Über Absatz 3 hinaus kann der Zweckver-

band in den Einleitungsbedingungen auch 

die Einleitung von Abwasser besonderer 

Art und Menge ausschließen oder von be-

sonderen Voraussetzungen abhängig ma-

chen, soweit dies zum Schutz des Be-

triebspersonals, der Entwässerungsanlage 

oder zur Erfüllung der für den Betrieb der 

öffentlichen Entwässerungsanlagen gel-

tenden Vorschriften, insbesondere der Be-

dingungen und Auflagen des dem Zweck-

verband erteilten wasserrechtlichen 

Bescheides, erforderlich ist. 

 

(5) Der Zweckverband kann die Einleitungs-

bedingungen nach Absatz 3 und 4 neu 

festlegen, wenn die Einleitung von Abwas-

ser in die öffentlichen Entwässerungsanla-

gen nicht nur vorübergehend nach Art oder 

Menge wesentlich geändert wird oder 

wenn sich die für den Betrieb der öffentli-

chen Entwässerungsanlagen geltenden 

Gesetze oder Bescheide ändern. Der 

Zweckverband kann Fristen festlegen, in-

nerhalb derer, die zur Erfüllung der geän-

derten Anforderungen notwendigen Maß-

nahmen durchgeführt werden müssen. 

 

(6) Der Zweckverband kann die Einleitung von 

Stoffen im Sinne der Absätze 1 und 2 zu-

lassen, wenn der Verpflichtete Vorkehrun-

gen trifft, durch welche die Stoffe ihre ge-

fährdende oder schädigende oder den 

Betrieb der öffentlichen Entwässerungsan-

lagen erschwerende Wirkung verlieren. In 

diesem Fall hat er dem Zweckverband eine 

Beschreibung nebst Plänen in doppelter 

Fertigung vorzulegen. Der Zweckverband 

kann die Einleitung der Stoffe zulassen, er-

forderlichenfalls nach Anhörung des je-

weils vom Zweckverband bestellten Ge-

wässerschutzbeauftragten.  

 

(7) Besondere Vereinbarungen, die das Ein-

leiten von Stoffen im Sinn des Absatzes 1 

durch entsprechende Vorkehrungen an 

den öffentlichen Entwässerungsanlagen 

ermöglichen, bleiben vorbehalten. 

 

(8) Wenn Stoffe im Sinne des Absatzes 1 oder 

2 in eine Grundstücksentwässerungsan-

lage oder in die öffentlichen Entwässerun-

geinrichtungen gelangen, ist der Zweck-

verband sofort zu verständigen. 
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§ 16 

Abscheider 

 

(1) Sofern mit dem Abwasser Leichtflüssigkei-

ten, wie z. B. Benzin, Benzol, Öl oder Fette 

bzw. amalgamhaltige Stoffe mit abge-

schwemmt werden können, sind in die 

Grundstücksentwässerungsanlage Ab-

scheider einzuschalten und sicherzustel-

len, dass das gesamte belastete Abwasser 

über diese Abscheider geleitet wird. 

 

(2) Die Abscheider müssen in regelmäßigen 

Zeitabständen und bei Bedarf entleert wer-

den. Der Zweckverband kann den Nach-

weis der ordnungsgemäßen Entleerung 

verlangen. Das Abscheidegut ist schadlos 

zu entsorgen. 

 

 

§ 17 

Untersuchung des Abwassers 

 

(1) Der Zweckverband kann über die Art und 

Menge des eingeleiteten oder einzuleiten-

den Abwassers Aufschluss verlangen. Be-

vor erstmalig Abwasser eingeleitet wird 

oder wenn Art oder Menge des eingeleite-

ten Abwassers geändert werden, ist dem 

Zweckverband auf Verlangen nachzuwei-

sen, dass das Abwasser keine Stoffe ent-

hält, die unter das Verbot des § 15 fallen. 

 

(2) Der Zweckverband kann eingeleitetes Ab-

wasser jederzeit, auch periodisch auf Kos-

ten des Grundstückseigentümers oder Be-

nutzers, untersuchen lassen. Der 

Zweckverband kann verlangen, dass die 

nach § 12 Abs. 4 eingebauten Überwa-

chungseinrichtungen ordnungsgemäß be-

trieben und die Messergebnisse vorgelegt 

werden. 

 

(3) Der Zweckverband und die von ihm Beauf-

tragten und die Bediensteten der für die 

Gewässeraufsicht zuständigen Behörden 

können die anzuschließenden oder ange-

schlossenen Grundstücke betreten, wenn 

dies zur Durchführung der in den Absätzen 

1 und 2 vorgesehenen Maßnahmen erfor-

derlich ist. 

 

 

§ 18 

Haftung 

 

(1) Der Zweckverband haftet unbeschadet Ab-

satz 2 nicht für Schäden, die auf solchen 

Betriebsstörungen beruhen, die sich auch 

mit ordnungsgemäßer Planung, Ausfüh-

rung und Unterhaltung der Entwässe-

rungseinrichtungen nicht vermeiden las-

sen. Satz 1 gilt insbesondere auch für 

Schäden, die durch Rückstau hervorgeru-

fen werden. 

 

(2) Der Zweckverband haftet für Schäden, die 

sich aus dem Benutzen der öffentlichen 

Entwässerungseinrichtungen ergeben, nur 

dann, wenn einer Person, deren sich der 

Zweckverband zur Erfüllung seiner Ver-

pflichtungen bedient, Vorsatz oder Fahr-

lässigkeit zur Last fällt. 

 

(3) Der Grundstückseigentümer und die Be-

nutzer des Grundstücks haben für die ord-

nungsgemäße Benutzung der öffentlichen 

Entwässerungseinrichtungen einschließ-

lich des Grundstücksanschlusses zu sor-

gen. 

 

(4) Wer den Vorschriften dieser Satzung oder 

einer Sondervereinbarung zuwiderhandelt, 

haftet gegenüber dem Zweckverband für 

alle ihm dadurch entstehenden Schäden 

und Nachteile. Dasselbe gilt für Schäden 

und Nachteile, die durch den mangelhaften 

Zustand der Grundstücksentwässerungs-

anlage oder des Grundstücksanschlusses 

verursacht werden, soweit diese nach § 8 

und § 9 vom Grundstückseigentümer her-

zustellen, zu erneuern, zu ändern, zu un-

terhalten und zu beseitigen sind. Mehrere 

Verpflichtete haften als Gesamtschuldner. 

 

 

§ 19 

Grundstücksbenutzung 

 

(1) Der Grundstückseigentümer hat das An-

bringen und Verlegen von Leitungen ein-

schließlich Zubehör zur Ableitung von Ab-

wasser, wie z. B. Hinweisschilder, über 

sein im Entsorgungsgebiet liegendes 

Grundstück sowie sonstige Schutzmaß-

nahmen unentgeltlich zuzulassen, wenn 

und soweit diese Maßnahmen für die örtli-

che Abwasserbeseitigung erforderlich 

sind. Diese Pflicht betrifft nur Grundstücke, 

die an die öffentlichen Entwässerungsan-

lagen angeschlossen oder anzuschließen 

sind, die vom Eigentümer im wirtschaftli-

chen Zusammenhang mit einem ange-

schlossenen oder zum Anschluss vorgese-

henen Grundstück genutzt werden oder für 

die die Möglichkeit der örtlichen Abwasser-

beseitigung sonst wirtschaftlich vorteilhaft 

ist. Die Verpflichtung entfällt, soweit die In-
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anspruchnahme der Grundstücke den Ei-

gentümer in unzumutbarer Weise belasten 

würde. 

 

(2) Der Grundstückseigentümer ist rechtzeitig 

über Art und Umfang der beabsichtigten In-

anspruchnahme seines Grundstückes zu 

benachrichtigen. 

 

(3) Der Grundstückseigentümer kann die Ver-

legung der Einrichtungen verlangen, wenn 

sie an der bisherigen Stelle für ihn nicht 

mehr zumutbar sind. Die Kosten der Verle-

gung trägt bei Vorliegen einer Dienstbar-

keit der Grundstückseigentümer. 

 

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht für öffent-

liche Verkehrswege und Verkehrsflächen 

sowie für Grundstücke, die durch Planfest-

stellung für den Bau von öffentlichen Ver-

kehrswegen und Verkehrsflächen be-

stimmt sind. 

 

 

§ 20 

Pflichten der Grundstückseigentümer 

 

Die Grundstückseigentümer und dinglich Be-

rechtigten sind verpflichtet, dem Zweckverband 

den Wechsel des Eigentümers eines Grund-

stücks, für das ein Anschluss- und Benutzungs-

recht nach § 4 dieser Satzung besteht, mit Än-

derung des Grundbuches schriftlich zu melden 

und über den Umfang dieser Veränderungen - 

auf Verlangen auch unter Vorlage entsprechen-

der Unterlagen - Auskunft zu erteilen. Auch 

maßgebliche Veränderungen des Einleitungs-

verhaltens und ähnliches sind unverzüglich 

schriftlich zu melden und auf Verlagen zu bele-

gen. 

 

 

§ 21 

Ordnungswidrigkeiten 

 

Gemäß § 19 Thüringer Kommunalordnung 

(ThürKO) vom 28.01.2003 (GVBl. 2003, 41) in 

Verbindung mit § 16 Abs. 1 in Verbindung mit § 

23 Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes über die kom-

munale Gemeinschaftsarbeit (ThürKGG) vom 

10.10.2001 (GVBl. 2001, 290), jeweils in der 

gültigen Fassung, kann nach dieser Bestim-

mung mit Geldbuße bis zu 5.000 Euro belegt 

werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig  

 

1. den Vorschriften über den Anschluss- und 

Benutzungszwang (§ 5) zuwiderhandelt,  

 

2. eine der in § 10 Abs. 1, § 11 Abs. 1, § 12 

Abs.  5 und 6, § 17 Abs. 1 und § 20 festgelegten 

Melde-, Auskunfts- oder Vorlagepflicht verletzt 

oder die geäß § 12 Abs. 4 vorgeschriebenen 

Überwachungseinrichtungen nicht einbaut oder 

betreibt,  

 

3. entgegen § 10 Abs. 3 vor Zustimmung des 

Zweckverbandes mit der Herstellung, Erneue-

rung oder Änderung der Grundstücksentwässe-

rungsanlage beginnt,  

 

4. entgegen der Vorschriften des § 15 Abwäs-

ser in die öffentliche Entwässerungsanlage ein-

leitet, 

 

5. die Vorschrift des § 1 Abs. 5 verletzt. 

 

 

§ 22 

Anordnungen für den Einzelfall; Zwangs-

mittel 

 

(1) Der Zweckverband kann zur Erfüllung der 

nach dieser Satzung bestehenden Ver-

pflichtungen Anordnungen für den Einzel-

fall erlassen. 

 

(2) Für die Erzwingung der in dieser Satzung 

vorgeschriebenen Handlungen, eines Dul-

dens oder Unterlassens gelten die Vor-

schriften des Thüringer Verwaltungszustel-

lungs- und Vollstreckungsgesetzes vom 

05.02.2009 (GVBl. 2009, 24) in der jeweils 

gültigen Fassung. 

 

 

§ 23 

DIN-Normen 

 

DIN-Normen, auf die in dieser Satzung verwie-

sen werden, sind bei der Beuth Verlag GmbH, 

Berlin, erschienen und beim Deutschen Pa-

tentamt in München archivmäßig gesichert hin-

terlegt. 

 

§ 24 

In-Kraft-Treten 

 

Diese Satzung tritt am 01.01.2023 in Kraft. 

 

Jena, den 1. Dezember 2022 

 

Jürgen Hofmann     - Siegel - 

Verbandsvorsitzender 

 

* * * 
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Hinweis zur Bekanntmachung 

 

der Entwässerungssatzung 

des Zweckverbandes JenaWasser 

vom 1. Dezember 2022 

 

Diese Satzung wurde am 14. November 2022 

mit Beschluss-Nr. 18/22 beschlossen. Das Thü-

ringer Landesverwaltungsamt hat mit Schreiben 

vom 21. November 2022 Az. 5090-240-1454/21 

den Eingang der Satzung gemäß § 23 Abs. 1 

Satz 1 ThürKGG i. V. m. § 21 Abs. 3 ThürKO 

bestätigt und zur vorzeitigen Bekanntmachung 

gemäß § 23 Abs. 1 Satz 1 ThürKGG i. V. m. 

§ 21 Abs. 3 Satz 3 ThürKO zugelassen. 

 

 

"Verstöße wegen der Verletzung von Verfah-

rens- und Formvorschriften, die nicht die Aus-

fertigung und diese Bekanntmachung betreffen, 

können gegenüber dem Verband geltend ge-

macht werden. Sie sind schriftlich unter Angabe 

der Gründe geltend zu machen. Werden solche 

Verstöße nicht innerhalb einer Frist von einem 

Jahr nach dieser Bekanntmachung geltend ge-

macht, so sind diese Verstöße unbeachtlich." 

 

Jena, den 1. Dezember 2022 

 

Jürgen Hofmann   - Siegel - 

Verbandsvorsitzender 

 

* * * 

 

 

 

17. Satzung zur Änderung der Beitrags- und 

Gebührensatzung zur Entwässerungssat-

zung (BGS EWS) des Zweckverbandes Jena-

Wasser vom 1. Dezember 2022 

 

Aufgrund des § 20 Abs. 2 des Gesetzes über 

die Kommunale Gemeinschaftsarbeit vom 

10.10.2001 (GVBl. S. 290) in der aktuellen Fas-

sung i. V. m. § 19 Thüringer Gemeinde- und 

Landkreisordnung (Thüringer Kommunalord-

nung – ThürKO) vom 28.01.2003 (GVBl. S. 41) 

in der aktuellen Fassung sowie §§ 2, 7, 12 und 

21 a Thüringer Kommunalabgabengesetz 

(ThürKAG) vom 19.09.2000 (GVBl. S. 301) in 

der aktuellen Fassung erlässt der Zweckver-

band JenaWasser folgende, am 14. November 

2022 beschlossene, 17.Satzung zur Änderung 

der Beitrags- und Gebührensatzung zur Ent-

wässerungssatzung: 

Artikel I 

 

1. § 3 erhält folgende Fassung: 

 

 

„§ 3 

Entstehen der Beitragspflicht 

 

(1) Die Beitragspflicht entsteht im Falle 

 

1. des § 2 Satz 1 sobald das Grundstück 

an die Teileinrichtung der Entwässe-

rungseinrichtung nach § 6 angeschlos-

sen werden kann, 

 

2. des § 2 Satz 2, 1. Alternative sobald das 

Grundstück an die Teileinrichtung der 

Entwässerungseinrichtung nach § 6 an-

geschlossen ist, 

 

3. des § 2 Satz 2, 2. Alternative mit Ab-

schluss der Sondervereinbarung. 

 

(2) Abweichend von Absatz 1 entsteht die 

sachliche Beitragspflicht 

 

1. für unbebaute Grundstücke, sobald und 

soweit das Grundstück bebaut und tat-

sächlich angeschlossen wird, 

 

2. für bebaute Grundstücke in Höhe der 

Differenz, die sich aus tatsächlicher und 

zulässiger Bebauung ergibt, erst soweit 

und sobald die tatsächliche Bebauung 

erweitert wird, 

 

3. für bebaute Grundstücke nicht, soweit 

und solange das Grundstück die durch-

schnittliche Grundstücksfläche im Ver-

teilungsgebiet der Einrichtung des Auf-

gabenträgers um mehr als 30 von 

Hundert (Grenzwert) übersteigt. 

 

 

(3) Hinsichtlich der Bestimmung des maßgeb-

lichen Grenzwertes sind Grundstücke, die 

vorwiegend zu Wohnzwecken dienen, in 

sechs Gebäudegruppen aufgeteilt 

 

a) Gebäudegruppe W 1:  

 

aa)  Freistehende Gebäude mit einer 

Höhe bis zu 7 Metern und nicht 

mehr als zwei Nutzungseinheiten 

von insgesamt nicht mehr als 

400 m². 
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ab)  Freistehende Gebäude, die ei-

nem land- oder forstwirtschaftli-

chen Betrieb im Sinne des § 35 

Abs. 1 Nr. 1 und 2 Baugesetz-

buch (BauGB) in der Fassung 

vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 

3634) in der jeweils geltenden 

Fassung in Verbindung mit § 201 

BauGB dienen. 

 

ac)  Gebäude mit einer Höhe bis zu 7 

Metern und nicht mehr als zwei 

Nutzungseinheiten von insge-

samt nicht mehr als 400 m².  

 

b) Gebäudegruppe W 2 - in geschlosse-

ner Bebauung:  

 

ba)  Sonstige Gebäude mit einer 

Höhe bis zu 7 Metern. 

 

bb) Gebäude mit einer Höhe bis zu 

13 Meter und Nutzungseinheiten 

mit jeweils nicht mehr als 400 m². 

 

c) Gebäudegruppe W 3 - in offener Be-

bauung:  

 

ca) Sonstige Gebäude mit einer 

Höhe bis zu 7 Metern. 

 

cb) Gebäude mit einer Höhe bis zu 

13 Meter und Nutzungseinheiten 

mit jeweils nicht mehr als 400 m². 

 

d) Gebäudegruppe W 4:  

 

 Sonstige Gebäude einschließlich un-

terirdischer Gebäude. 

 

e) Gebäudegruppe W 5:  

 

 mehrere auf einem Grundstück be-

findliche Wohngebäude der Gebäu-

degruppen W 2, W 3 und/oder W 4. 

 

f) Gebäudegruppe W 6: Grundstücke in 

Erschließungsgebieten, die noch 

nicht katastermäßig in Parzellen ge-

teilt sind. 

Für diese gelten folgende durchschnittliche 

Grundstücksflächen und sich daraus erge-

bende Grenzwerte: 

 
Grundstücke 
mit Wohnge-
bäuden der  

durchschnittli-
che Grund-
stücksgröße in 
m² 

Grenzwert für 
Übergrößen (= 
zuzüglich 30%) 
in m² 

Gebäude-
gruppe W 1 

 
661 

 
859 

 
 
Gebäude-
gruppe W 2 

ab 01.01.2022 

bis 31.12.2022 

285 

ab 01.01.2022 

bis 31.12.22 

371 

ab 01.01.2023 

295 

ab 01.01.2023 

384 

Gebäude-
gruppe W 3 

 
1.019 

 
1.325 

Gebäude-
gruppe W 4 

 
872 

 
1.134 

Gebäude-
gruppe W 5 

 
4.310 

 
5.603 

Gebäude-
gruppe W 6 

 
33.312 

 
43.306 

 

 

(4) Hinsichtlich der Bestimmung des maßgeb-

lichen Grenzwertes sind Grundstücke, die 

vorwiegend sonstigen Zwecken dienen, in 

elf Gebäudegruppen aufgeteilt: 

 

a) Gebäudegruppe S 1: Grundstücke mit 

industriell genutzten Gebäuden bzw. 

Objekten 

 

b) Gebäudegruppe S 2: Grundstücke mit 

gewerblich genutzten Gebäuden, 

Grundstücke mit landwirtschaftlich 

genutzten Gebäuden, Autohäusern, 

Tankstellen (i. d. R. Gewerbegebiet - 

GE, Sondergebiet - SO, (landwirt-

schaftliche Gebiete)) 

 

c) Gebäudegruppe S 3: großflächiger 

Einzelhandel (i. d. R. Sondergebiet - 

SO -(Einzelhandel)) 

 

d) Gebäudegruppe S 4: Grundstücke mit 

Lehr- und Forschungseinrichtungen 

(ohne allgemeinbildende und Berufs-

schulen) (i. d. R. Sondergebiet – SO - 

(Forschung und Lehre)) 
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e) Gebäudegruppe S 5: Sportanlagen, 

Sportplätze und sonstige Anlagen für 

Freizeit und Erholung (i. d. R. Sonder-

gebiet - SO - (Freizeit und Sport)) 

 

f) Gebäudegruppe S 6: Grundstücke für 

Schulen und Berufsschulen (Gemein-

bedarfsflächen/Schulen)  

 

g) Gebäudegruppe S 7: Kirchengrund-

stücke, Friedhöfe und Grundstücke 

vergleichbarer Nutzungen auch ande-

rer Religionsgemeinschaften 

 

h) Gebäudegruppe S 8: Grundstücke für 

sonstige öffentliche Einrichtungen wie 

Kindertagesstätten, Seniorenheime, 

anderen sozialen oder kulturellen 

Zwecken dienende Einrichtungen, 

Verwaltungen 

 

i) Gebäudegruppe S 9: Wohngebäuden 

vergleichbare Gebäude mit überwie-

gend andersartiger Nutzung wie Büro- 

und Geschäftshäuser, Hotels und an-

dere Beherbergungsbetriebe, Wohn-

heime usw. 

 

j) Gebäudegruppe S 10: Grundstücke 

mit untergeordneten Nutzungen wie 

Garagen, Kleingärten usw. 

 

k) Gebäudegruppe S 11: sonstige, unter 

den Nutzungen S 1 bis S 10 nicht er-

fasste Grundstücksnutzungen 

 

Für diese gelten folgende durchschnittliche 

Grundstücksflächen und sich daraus erge-

bende Grenzwerte: 

 

Sonstige 

Grundstü-

cke der ... 

durchschnitt-

liche Grund-

stücksgröße 

in m² 

Grenzwert 

für Übergrö-

ßen 

(= zuzüglich 

30%) in m² 

 

Gebäude-

gruppe S 1 

ab 01.01.2022 

bis 31.12.2022 

18.547 

ab 01.01.2022 

bis 31.12.2022 

24.111 

ab 01.01.2023 

18.784 

ab 01.01.2023 

24.419 

Gebäude-

gruppe S 2 5.072 6.594 

Gebäude-

gruppe S 3 5.984 7.779 

 

Gebäude-

gruppe S 4 

ab 01.01.2022 

bis 31.12.2022 

5.850 

ab 01.01.2022 

bis 31.12.2022 

7.605 

ab 01.01.2023 

5.855 

ab 01.01.2023 

7.611 

 

Gebäude-

gruppe S 5 

ab 01.01.2022 

bis 31.12.2022 

6.993 

ab 01.01.2022 

bis 31.12.2022 

9.091 

ab 01.01.2023 

7.171 

ab 01.01.2023 

9.322 

Gebäude-

gruppe S 6 7.938 10.319 

Gebäude-

gruppe S 7 1.681 2.185 

Gebäude-

gruppe S 8 3.598 4.677 

Gebäude-

gruppe S 9 1.695 2.204 

Gebäude-

gruppe S 10 638 829 

 

Gebäude-

gruppe S 11 

ab 01.01.2022 

bis 31.12.2022 

3.081 

ab 01.01.2022 

bis 31.12.2022 

4.005 

ab 01.01.2023 

3.120 

ab 01.01.2023 

4.056 

 

 

(5) § 3 Abs. 2 Ziffer 3 gilt nicht für die tatsäch-

lich bebaute Fläche.“ 

 

  



 

04/2022 Amtsblatt des Zweckverbandes JenaWasser 42 

2.  § 7 erhält folgende Fassung: 

 

„§ 7 

Beitragssatz 

 

Der Abwasser(teil)beitrag beträgt für  

 

 zentrale biologische Kläranlagen und 

 Haupt- und Verbindungssammler 

(überörtlich) 

 

0,70 € pro Quadratmeter gewichtete Grund-

stücksfläche.“ 

 

 

 

3. § 11 erhält folgende Fassung 

 

§ 11 

Erstattung der Kosten für Grundstücksan-

schlüsse 

 

(1) Aufwendungen des Zweckverbandes für 

den Teil des Grundstücksanschlusses 

i.S.d. § 3 EWS, der sich nicht im öffentli-

chen Straßengrund befindet, sind diesem 

wie folgt zu erstatten: 

 

- Aufwendungen für die Unterhaltung in 

der tatsächlich entstandenen Höhe, 

- Aufwendungen für die Herstellung, Ver-

änderung, Erneuerung sowie Beseiti-

gung nach den folgenden Einheitssät-

zen. 

 

 

 

Einheits-

preis 

 

  

Tiefbau- und Montagepau-

schale bei unbefestigter 

Oberfläche bis 1,5 m 

Rohrgrabentiefe (€/m) 

 

232,05 

 

Tiefbau- und Montagepau-

schale bei befestigter 

Oberfläche bis 1,5 m 

Rohrgrabentiefe (€/m) 

 

334,02 
 

Liegen bei der Herstellung, Veränderung, 

Erneuerung und Beseitigung die Aufwen-

dungen für den Grundstücksanschluss we-

gen besonders schwieriger Geländever-

hältnisse, Überschreitung der 

Leitungsdimension von DN 200, angewen-

deter Sonderbauverfahren oder sonstiger 

geologischer oder geographischer Beson-

derheiten um mehr als 20 % über dem Ein-

heitssatz, erfolgt eine Erstattung nach den 

tatsächlichen Kosten. 

 

(2)  Die Erstattung der Aufwendungen des 

Zweckverbandes für zusätzliche Grund-

stücksanschlüsse (Nebenanschlüsse) ge-

mäß § 8 Abs. 4 EWS erfolgt nach den fol-

genden Einheitssätzen: 

 

 

  Einheits-

preis 

 

Grundpauschale Nebenan-

schluss bei Anschluss am 

Kanal bis 1,5 m Rohrgraben-

tiefe (€/Maßnahme) 

 

2.575,66 

 

Grundpauschale Nebenan-

schluss bei Anschluss am 

Grundstücksanschluss im 

Gehweg bis 1,5 m Rohrgra-

bentiefe (€/Maßnahme) 

 

1.604,75 

 

Tiefbau- und Montagepau-

schale bei unbefestigter 

Oberfläche bis 1,5 m Rohr-

grabentiefe (€/m) 

232,05 

 

Tiefbau- und Montagepau-

schale bei befestigter Ober-

fläche bis 1,5 m Rohrgraben-

tiefe (€/m) 

 

334,02 

 

 

 

(3) In Abhängigkeit von der Verlegetiefe der 

Grundstücksanschlüsse gemäß Abs. 1 

und 2 werden folgende Zuschläge erho-

ben:   
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(4) Der Erstattungsanspruch entsteht mit Ab-

schluss der jeweiligen Maßnahme. Schuld-

ner (Zahlungspflichtiger) ist, wer im Zeit-

punkt des Entstehens des 

Erstattungsanspruchs Eigentümer des 

Grundstücks oder Erbbauberechtigter ist. 

Mehrere Zahlungspflichtige sind Gesamt-

schuldner. § 8 Abs. 1 gilt entsprechend. 

 

 

Artikel II 

 

(1) Die Änderungen nach Artikel 1 Ziffer 1 und 

2 dieser Satzung treten, soweit nicht an-

ders angegeben, nach Bekanntgabe im 

Amtsblatt des Zweckverbandes am 

01.01.2022 in Kraft. 

  

(2) Im Übrigen tritt die Satzung nach ihrer Be-

kanntgabe im Amtsblatt des Zweckverbandes 

Jena Wasser am 01.01.2023 in Kraft. 

 

Jena, den 1. Dezember 2022 

 

 

Jürgen Hofmann  - Siegel - 

Verbandsvorsitzender 

 

 

Hinweis zur Bekanntmachung der 17. Sat-

zung zur Änderung der Beitrags- und Ge-

bührensatzung zur Entwässerungssatzung 

(BGS-EWS) des Zweckverbandes JenaWas-

ser vom 1. Dezember 2022 

 

Diese Satzung wurde am 14. November 2022 

mit Beschluss-Nr. 17/22 beschlossen. Das Thü-

ringer Landesverwaltungsamt hat mit Schreiben 

vom 30. November 2022 Az. 5090-240.-1528/1 

die 17. Satzung zur Änderung der Beitrags- und 

Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung 

(BGS-EWS) des Zweckverbandes JenaWasser 

genehmigt. 
 

Auszug aus der Begründung: 
 

„[...] Das Thüringer Landesverwaltungsamt ist 

gemäß § 46 Abs. 1 Nr. 2 des Gesetzes über die 

kommunale Gemeinschaftsarbeit (ThürKGG) 

zuständige Aufsichtsbehörde über den Zweck-

verband JenaWasser. Die 17. Satzung zur Än-

derung der Beitrags- und Gebührensatzung zur 

Entwässerungssatzung des Zweckverbandes 

JenaWasser bedarf gemäß § 2 Abs. 4a Satz 1 

Nr. 2 Thüringer Kommunalabgabengesetz 

(ThürKAG) der Genehmigung durch die Rechts-

aufsichtsbehörde, da vom Satzungsmuster des 

für kommunales Abgabenrecht zuständigen Mi-

nisteriums abgewichen wird. Aus der vorgeleg-

ten 17. Änderungssatzung vom 14.11.2022 

ergaben sich keine offensichtlichen rechtlichen 

Fehler. Die Satzung ist deshalb zu genehmigen. 

[...] 

 

Im Auftrag 

gez. Helmut Kron“ 

 

"Verstöße wegen der Verletzung von Verfah-

rens- und Formvorschriften, die nicht die Aus-

fertigung und diese Bekanntmachung betreffen, 

können gegenüber dem Verband geltend ge-

macht werden. Sie sind schriftlich unter Angabe 

der Gründe geltend zu machen. Werden solche 

Verstöße nicht innerhalb einer Frist von einem 

Jahr nach dieser Bekanntmachung geltend ge-

macht, so sind diese Verstöße unbeachtlich." 

 

Jena, den 1. Dezember 2022 

 

Jürgen Hofmann  - Siegel - 

Verbandsvorsitzender 

 

 

* * * 
 

 Ein-

heits-

preis 

 

Zulage Tiefbau und Montage 

ab 1,5 bis einschließlich 2 m 

(€/m) 

 

61,21 

 

Zulage Tiefbau und Montage 

ab 2 m bis einschließlich 

2,5 m (€/m) 

113,80 

 

 

Zulage Tiefbau und Montage 

ab 2,5 m bis einschließlich 

3 m (€/m) 

 

172,09 

 

Zulage Tiefbau und Montage 

ab 3 m bis einschließlich 

3,5 m (€/m) 

 

317,66 

 

Zulage Tiefbau und Montage 

ab 3,5 m bis einschließlich 

4,0 m (€/m) 

 

477,44 

 

Zulage Tiefbau und Montage 

ab 4,0 m bis einschließlich 

4,5 m (€/m) 

 

531,49 
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9. Satzung zur Änderung der Gebührensat-

zung zur Wasserbenutzungssatzung (GS-

WBS) des Zweckverbandes JenaWasser 

vom 1. Dezember 2022 

 

Aufgrund des § 20 Abs. 2 des Gesetzes über 

die Kommunale Gemeinschaftsarbeit vom 

10. Oktober 2001 (GVBl. S. 290) in der aktuel-

len Fassung i. V. m. § 19 Thüringer Gemeinde- 

und Landkreisordnung (Thüringer Kommunal-

ordnung - ThürKO) vom 28. Januar 2003 (GVBl. 

S. 41) in der aktuellen Fassung sowie §§ 2 und 

12 Thüringer Kommunalabgabengesetz 

(ThürKAG) vom 19. September 2000 (GVBl. S. 

301) in der aktuellen Fassung erlässt der 

Zweckverbandes JenaWasser folgende, am 

14. November 2022 beschlossene, 9.  Satzung 

zur Änderung der Gebührensatzung zur Was-

serbenutzungssatzung: 
 

Artikel I 

 

 

1. § 8 erhält folgende Fassung: 

 

(1) Aufwendungen des Zweckverbandes 

für den Teil des Grundstücksanschlus-

ses i.S.d. § 3 WBS, der sich nicht im öf-

fentlichen Straßengrund befindet, sind 

diesem wie folgt zu erstatten:  

 

- Aufwendungen für die Unterhaltung in 

der tatsächlich entstandenen Höhe, 

 

- Aufwendungen für die Herstellung, 

Anschaffung, Veränderung, Erneue-

rung sowie Beseitigung nach den fol-

genden Einheitssätzen:  

 

 netto Um-

satz-

steuer 

 

brutto 

Tiefbaupauschale 

(€/Maßnahme) 

Tiefbau für Baugrube  

 

431,10 30,18 461,28 

 

Tiefbau Rohrgraben 

bei unbefestigter 

Oberfläche (€/m) 

 

75,50 

 

5,29 

 

80,79 

 

Tiefbau Rohrgraben 

bei befestigter Ober-

fläche (€/m) 

(Asphalt, Beton, Pflaster)  

 

141,00 

 

9,87 

 

150,87 

 

Montagepauschale 

bei Übergabestelle 

im Gebäude €/Stück) 

862,40 

 

60,37 

 

922,77 

 

Vorbereitung, Planung, 

Bauleitung, Auf-

maß/Rechnungsbearbei-

tung, Dokumenta-

tion/Vermessung, 

Aktivierung, Mauerdurch-

führung, Wasserzähler-

garnitur, Wasserzähler 

Material  

 

Montagepauschale 

bei Übergabestelle 

Wasserzähler-

schacht (€/ Stück) 

Vorbereitung, Planung, 

Bauleitung, Auf-

maß/Rechnungsbearbei-

tung, Dokumenta-

tion/Vermessung, 

Aktivierung, Mauerdurch-

führung, Wasserzähler-

garnitur, Wasserzähler 

Material 

 

529,10 

 

37,04 

 

566,14 

 

 

Montage Rohrleitun-

gen (€/m) 

Leitungsverlegung von 

Grundstücksgrenze bis 

Übergabestelle 

23,10 

 

1,62 

 

24,72 

 

    

Montagepauschale 

Beseitigung €/Stück) 

HA-Abstimmung, Pla-

nung und Bauleitung, 

Aufmaß/ Rechnungsbe-

arbeitung, Dokumenta-

tion/Vermessung, Aus-

sonderung, Rückbau 

Mauerdurchführung/De-

montage Wasserzähler  

 

433,70 

 

30,36 

 

464,06 

 

Liegen bei der Herstellung, Erneuerung und Be-

seitigung die Aufwendungen des Grundstücks-

anschlusses wegen besonders schwieriger Ge-

ländeverhältnisse, Überschreitung der 

Leitungsdimension von DN 50/PE d 63, ange-

wendeter Sonderbauverfahren oder sonstiger 

geologischer oder geographischer Besonder-

heiten um mehr als 20 % über dem Einheits-

satz, erfolgt eine Erstattung nach den tatsächli-

chen Kosten. 

Die Begriffsinhalte sind der Internetseite des 

Zweckverbandes über www.jenawasser.de zu 

entnehmen. 

 

(2) Der Erstattungsanspruch entsteht mit Ab-

schluss der jeweiligen Maßnahme. Schuld-

ner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens 

des Erstattungsanspruchs Eigentümer des 

Grundstücks oder Erbbauberechtigter ist. 

http://www.jenawasser.de/
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Mehrere Zahlungspflichtige sind Gesamt-

schuldner.  

 

(3) Der Erstattungsanspruch wird einen 

Monat nach Bekanntgabe des Be-

scheides fällig. 

 

 

 

Artikel II 

Inkrafttreten 

 

Diese Satzung tritt am 01.01.2023 in Kraft. 

 

Jena, den 1. Dezember 2022 

 

 

Jürgen Hofmann  - Siegel - 

Verbandsvorsitzender 

 

 

Hinweis zur Bekanntmachung der 9. Sat-

zung zur Änderung der Gebührensatzung 

zur Wasserbenutzungssatzung (GS-WBS) 

des Zweckverbandes JenaWasser vom 

01.12.2022 

 

Diese Satzung wurde am 14.11.2022 mit Be-

schluss-Nr. 16/22 beschlossen. Das Thüringer 

Landesverwaltungsamt hat mit Schreiben vom 

30.11.2022 Az. 5090-240-1528/8 die 9. Sat-

zung zur Änderung der Gebührensatzung zur 

Wasserbenutzungssatzung (GS-WBS) des 

Zweckverbandes JenaWasser genehmigt. 

 

Auszug aus der Begründung: 

„[...] Das Thüringer Landesverwaltungsamt ist 

gemäß § 46 Abs.1 Nr. 2 des Gesetzes über die 

kommunale Gemeinschaftsarbeit (ThürKGG) 

zuständige Aufsichtsbehörde über den Zweck-

verband JenaWasser. Die 9. Satzung zur Ände-

rung der Gebührensatzung zur Wasserbenut-

zungssatzung des Zweckverbandes 

JenaWasser bedarf gemäß § 2 Abs. 4a Satz 1 

Nr. 2 Thüringer Kommunalabgabengesetz 

(ThürKAG) der Genehmigung durch die Rechts-

aufsichtsbehörde, da vom Satzungsmuster des 

für kommunales Abgabenrecht zuständigen Mi-

nisteriums abgewichen wird. Aus der vorgeleg-

ten 9. Änderungssatzung vom 14.11.2022 erga-

ben sich keine offensichtlichen rechtlichen 

Fehler. Die Satzung ist deshalb zu genehmigen. 

[…] 

 

Im Auftrag 

gez. Helmut Kron“ 

"Verstöße wegen der Verletzung von Verfah-

rens- und Formvorschriften, die nicht die Aus-

fertigung und diese Bekanntmachung betreffen, 

können gegenüber dem Verband geltend ge-

macht werden. Sie sind schriftlich unter Angabe 

der Gründe geltend zu machen. Werden solche 

Verstöße nicht innerhalb einer Frist von einem 

Jahr nach dieser Bekanntmachung geltend ge-

macht, so sind diese Verstöße unbeachtlich." 

 

Jena, den 1. Dezember 2022 

 

 

Jürgen Hofmann 

Verbandsvorsitzender   - Siegel - 

 

 

* * * 
 

 

Veröffentlichung der Beschlüsse der 
155. Verbandsversammlung am 
14. November 2022 des Zweckver-
bandes JenaWasser 
 

 

Haushaltssatzung des Zweckverbandes 

JenaWasser für das Haushaltsjahr 2023 

 

Beschluss: 

 

Die Verbandsversammlung beschließt die 

Haushaltssatzung des Zweckverbandes Jena-

Wasser für das Haushaltsjahr 2023 nebst Anla-

gen. 

 

* * * 

 
 

Finanzplan für die Jahre 2022 bis 2026 zur 

Haushaltssatzung des Zweckverbandes 

JenaWasser für das Haushaltsjahr 2023 

 

Beschluss: 

 

Die Verbandsversammlung beschließt den Fi-

nanzplan für die Jahre 2022 bis 2026 zur Nach-

trags-Haushaltssatzung des Zweckverbandes 

JenaWasser für das Haushaltsjahr 2023 nebst 

Anlagen  

 

* * * 
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Kreditaufnahme Nachtragshaushalt 2023 

 

Beschluss: 

 

Der Verbandsvorsitzende wird ermächtigt, die 

dargestellten Kreditaufnahmen entsprechend 

der beschriebenen Struktur umzusetzen. Hier-

bei sind die Kreditangebote mit den grundsätz-

lich günstigsten Konditionen für den Zweckver-

band JenaWasser abzuschließen, darüber 

hinaus soll auf eine Verteilung der Banken im 

Kreditportfolio geachtet werden. 

 

* * * 

 

 

9. Satzung zur Änderung der Gebührensat-

zung zur Wasserbenutzungssatzung des 

Zweckverbandes JenaWasser 

 

Beschluss: 

 

Die Verbandsversammlung beschließt die 

9. Satzung zur Änderung der Gebührensatzung 

zur Wasserbenutzungssatzung. 

Die Verbandsversammlung bestätigt die Kalku-

lation der Einheitssätze gemäß Anlage. 

 

* * * 

 

 

17. Satzung zur Änderung der Beitrags- und 

Gebührensatzung zur Entwässerungssat-

zung des Zweckverbandes JenaWasser 

 

Beschluss: 

 

Die Verbandsversammlung beschließt die 

17. Satzung zur Änderung der Beitrags- und 

Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung 

gemäß beigefügtem Entwurf. 

 

* * * 

 

 

Neufassung der Entwässerungssatzung des 

Zweckverbandes JenaWasser 

 

Beschluss: 

 

Die Verbandsversammlung beschließt die Neu-

fassung der Entwässerungssatzung gemäß 

beigefügtem Entwurf 

 

* * * 

 

 

Kooperationsvereinbarung mit der Stadt Er-

furt 

 

Beschluss: 

 

Die Verbandsversammlung beschließt die 

Zweckvereinbarung mit der Stadt Erfurt zur 

Übergabe von Schmutzabwässern in die Zent-

ralkläranlage Wallichen. 

 

 

* * * 

 

 
Amtliche Bekanntmachung des 
Zweckverbandes JenaWasser 
 
Der Zweckverband JenaWasser ist Mitglied des 

Zweckverbandes zur kommunalen Klär-

schlammverwertung Thüringen (KKT) und weist 

auf der Grundlage des § 22 Abs. 2 ThürKGG 

i. V. m. § 22 der Verbandssatzung des KKT auf 

die Bekanntmachung der 1. Nachtragshaus-

haltssatzung 2022 des KKT und deren Geneh-

migung durch das Thüringer Landesverwal-

tungsamt (Bescheid vom 30.September 2022, 

AZ.: 240.3-1512-022/22-TH) im Thüringer 

Staatsanzeiger Nr. 43/2022 vom 24. Oktober 

2022 hin. 

Weiterhin wird auf der Grundlage des § 25 Abs. 

4 ThürEBV i. V. m. § 22 der Verbandssatzung 

des KKT auf die Bekanntmachung des Jahres-

abschlusses 2021 des KKT im Thüringer 

Staatsanzeiger Nr. 43/2022 vom 24. Oktober 

2022 hingewiesen. 

Jena, den 28.11.2022 

Jürgen Hofmann 
Verbandsvorsitzender  
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Wir  

wünschen allen  

Lesern des Amtsblattes,  

allen Kunden und Geschäfts- 

partnern unseres Zweckverbandes  

frohe und besinnliche  

Feiertage  

sowie ein gutes neues Jahr. 
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